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I. Energiestrategie 2050 – Chronologie 23.03.2011 bis 01.01.2018 
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Ruine Kernkraftwerk Fukushima (www.deutschlandfunk.de)
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Atomausstiegsinitiative (www.swissvotes.ch)
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BBl 2013 7561 ff. 
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Art. 77 EnG (Fassung vom 01.01.2018)



II. Was hat die Energiestrategie 2050 mit Raumplanung zu tun?

Planungspflicht

Art. 2 Abs. 1 RPG: Bund, Kantone und Gemeinden erarbeiten die für ihre 
raumwirksamen Aufgaben nötigen Planungen und stimmen sie 
aufeinander ab.
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Grundlagen

Art. 6 Abs. 2 lit. bbis RPG: Für die Erstellung ihrer Richtpläne erarbeiten die Kantone 
Grundlagen, in denen sie feststellen, welche Gebiete sich 
für die Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren 
Energien eignen. 

Art. 6 Abs. 3 lit. b – bter RPG: In den Grundlagen geben sie auch Aufschluss über den 
Stand und die bisherige Entwicklung des Verkehrs, der 
Versorgung, insbesondere mit Elektrizität aus 
erneuerbaren Energien, der öffentlichen Bauten und 
Anlagen.

Richtplaninhalt im Bereich Energie

Art. 8b RPG: Der Richtplan bezeichnet die für die Nutzung 
erneuerbarer Energien geeigneten Gebiete und 
Gewässerstrecken.
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Ausschnitt Entwurf Richtplan-Karte Kanton Luzern (https://lu.e-mitwirkung.ch)



III. Gestaltungsvorgaben für Energieerzeugungsanlagen

Planungsgrundsätze

Art. 3 Abs. 1 RPG: Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden achten auf 
die nachstehenden Grundsätze. 

Art. 3 Abs. 2 lit. b und d RPG: Die Landschaft ist zu schonen. Insbesondere sollen 
Siedlungen, Bauten und Anlagen sich in die Landschaft 
einordnen; naturnahe Landschaften und Erholungsräume 
erhalten bleiben.
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Nationales Interesse an der Nutzung erneuerbarer Energien

Art. 12 Abs. 1 EnG: Die Nutzung erneuerbarer Energien und ihr Ausbau sind von 
nationalem Interesse.

Natur- und Heimatschutz

Art. 78 Abs. 1 BV: Für den Natur- und Heimatschutz sind die Kantone zuständig.
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Auszug Entwurf Richtplan-Text Kanton Luzern, Teilrevision Windenergie 2023 
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Bau- und Zonenreglement der 
Einwohnergemeinde Entlebuch
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Baugesuchsformular des Kantons Zürich (ordentliches Verfahren)



IV. Exkurs in die Rechtsprechung des Bundesgerichts
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BGE 148 II 36 «Windpark Grenchenberg»



Erw. 13.4

«Zu berücksichtigen ist ferner das Interesse am Landschaftsschutz. Der Windpark-Standort 
liegt an exponierter Stelle auf der ersten Jurakette, in rund 200 m Entfernung vom (…) BLN-
Gebiet Nr. 1010 ‘Weissenstein’ (…). Er befindet sich in der Juraschutzzone und in einem 
kantonalen Vorranggebiet Natur und Landschaft […]. Die geplanten WEA werden von 
verschiedenen Standorten, namentlich auch im BLN-Gebiet, sehr deutlich wahrnehmbar 
sein, und einen starken Kontrast zur ansonsten ruhigen und wenig besiedelten 
Erholungslandschaft bilden. Insofern besteht auch ein Zielkonflikt mit Interessen des 
Landschaftsschutzes von kantonaler und nationaler Bedeutung. Diesem Konflikt wurde bei 
der Positionierung der WEA, aber auch durch die im Nutzungsplanverfahren erfolgte 
Herabsetzung der Nabenhöhe Rechnung getragen.»
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BGE 147 II 164 «Grimselsee»



Erw. 4.

«Es ist unbestritten, dass das Projekt einen schweren Eingriff in das BLN-Objekt Nr. 1507 
bewirkt, aufgrund der Überflutung von mehr als der halben Länge des Gletschervorfelds 
des Unteraargletschers, eines Teils des Arvenwalds im Gebiet ‘Sunnig Aar’ sowie der durch 
kleine Flachmoore geprägten Landschaft entlang des nördlichen Seeufers. Überdies wird 
das Einstauband rund um den See, das bei tiefem Wasserstand als graue und 
vegetationslose Fläche sichtbar ist, durch den Höhenstau markant verbreitert und umfasst 
(aufgrund des ca. 1 km längeren Seeperimeters) eine deutlich grössere Fläche als bisher.»
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V. Fazit

(1) Mit dem revidierten EnG ist es zu einer Akzentverschiebung zugunsten der 
erneuerbaren Energien gekommen. (EnG: «Die Nutzung erneuerbarer Energien und ihr 
Ausbau sind von nationalem Interesse.»)

(2) Aufgrund der Kompetenzregelung in der Bundesverfassung sind es primär die Kantone 
und Gemeinden, welche dafür zu sorgen haben, dass Energieerzeugungsanlagen 
landschaftsverträglich sind.

(3) Gerade bei grossen Wasserkraft-, Windenergie- und Solaranlagen geht es weniger um 
eine optimale Einordnung, sondern vielmehr um Schadensbegrenzung.

(4) Obwohl das Bundesgericht die Ziele der Energiestrategie 2050 berücksichtigt (BGE 148 
II 36: «Dem Ausbau der erneuerbaren Energien kommt vor dem Hintergrund des 
Klimawandels eine herausragende Bedeutung zu.»), ist es bereit, im Rahmen der 
Interessenabwägung korrigierend einzugreifen (BGE 148 II 36: «Mit dem Verzicht auf 
WEA 2 und 3 verringert sich auch der Konflikt mit dem Landschaftsschutz […].»).
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit
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